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RS OGH 1984/1/26 6Ob13/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1984

Norm

ABGB §163c

UeKindG ArtX §2 Abs2

1.ABGBTeilNov §16

Rechtssatz

Kam einen Vaterschaftsanerkenntnis keine Feststellungswirkung zu, ändert daran auch nichts daß das Protokoll über

das Vaterschaftsanerkenntnis in der Folge dem Vormundschaftsgericht übersendet wurde und sich der Anerkennende

selbst im Vormundschaftsverfahren als Vater des Kindes bezeichnet hat.
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